
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/10/21 14Ob127/86
(14Ob128/86), 14Ob110/86
(14Ob111/86), 14Ob172/86

(14Ob173/86)
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1986

Norm

ABGB §1175 A1. HGB §161

Rechtssatz

Durch den Abschluß des Kommanditgesellschaftsvertrages entsteht nur eine "Vorgesellschaft". Die "Vorgesellschaft"

hat bei Fehlen der Voraussetzungen des § 1 Abs 2 HGB die Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen Rechtes und ist

nicht parteifähig. Parteifähig sind nur die Personen, die für sie gemeinsam handelnd und sich verp<ichtend

aufgetreten sind. Das Klagebegehren ist durch die Bezeichnung des Unternehmens eindeutig gegen dessen Inhaber

gerichtet.
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